G e s u c h
um Erteilung einer Bewilligung für längerzeitiges Parkieren auf dem Parkplatz Stein​mättli und dem Gemeindeplatz an der Robert-Durrerstrasse in der Gemeinde Stans

(§ 9 des Parkplatzreglementes der Politischen Gemeinde Stans)

Gesuchsteller

Name / Vorname:
_____________________________________________

genaue Adresse:
_____________________________________________

Wohnort:
_____________________________________________

Fahrzeug-Kontrollschild-Nr.:
_____________________________________________

Dauer (von / bis):
_____________________________________________

Begründung des Gesuchs:

Ort und Datum:



Der Gesuchsteller:

____________________________


________________________________

Der unterzeichnete Gesuchsteller bestätigt, von den Bedingungen und Auflagen (Rückseite des Gesuchs) Kenntnis genommen zu haben. 

Einzureichen an: Gemeindeverwaltung, 6370 Stans

1.
Die Gebühr für ein längerzeitiges Parkieren auf dem Parkplatz Steinmättli beträgt Fr. 55.-- pro Monat/Parkkarte. Eine Dauerparkierbewilligung kann nur für die Zeit ausserhalb der Betriebszeit der Stanserhornbahn erteilt werden.

2.
Sofern das Gesuch bewilligt wird, erhält der Gesuchsteller zusammen mit der Bewilli​gung eine Parkkarte, welche während dem Parkieren sichtbar hinter der Windschutz​scheibe zu deponieren ist. Die Bewilligung berechtigt zum Parkieren auf dem Park​platz Steinmättli und auf dem Gemeindeparkplatz Robert-Durrerstrasse.

3.
Besondere Bedingungen und Auflagen im Zusammenhang mit der Erteilung einer Bewilligung für längerzeitiges Parkieren:

a.
Insbesondere haben auswärts wohnende Personen, welche in Stans arbeiten und auf ein Fahrzeug angewiesen sind, Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung. In besonderen Fällen können auch an weitere Personen Ausnahmebewilligungen er​teilt werden (z.B. vorübergehender längerfristiger Aufenthalt in Stans wegen Mili​tärdienst, Ferien usw.).

b.
Die Bewilligung kann nur für ein polizeilich zugelassenes Fahrzeug mit Kontroll​schild erteilt werden. Fahrzeuge ohne Kontrollschilder dürfen nicht abgestellt wer​den, bzw. für solche Fahrzeuge kann demzufolge auch keine Dauerparkierbewilli​gung erteilt werden. 

c.
Auf der Parkkarte wird die Nummer des Kontrollschildes aufgeführt. Eine Bewilli​gung kann auch gleichzeitig für mehrere Fahrzeuge ausgestellt werden (maximal 3). Sie berechtigt jedoch lediglich zum Parkieren eines Fahrzeuges.

d.
Unmittelbar nach dem Parkieren des Fahrzeuges auf dem Parkplatz ist die Park​karte sichtbar im Fahrzeug hinter der Windschutzscheibe aufzulegen. Vergisst der Fahrzeuglenker die Parkkarte aufzulegen, hat er keinen Anspruch darauf, dass eine allfällig erteilte Ordnungsbusse zurückgezogen wird.

e.
Der Gemeinderat kann öffentliche Parkierungsflächen vorübergehend sperren und zeitlich beschränkt für besondere Veranstaltungen, Anlässe, Verkaufsstände usw. sowie für Sondernutzungen zur Verfügung stellen. Sofern der Parkplatz voll belegt ist, besteht grundsätzlich auch für Inhaber von Dauerparkierbewilligungen kein An​spruch auf einen Parkplatz. 

4.
Ein Missbrauch der Parkkarte hat einen sofortigen Entzug der Dauerparkierbewilli​gung zur Folge.







Gemeinderat Stans
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